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Bürgermeisterbereich 

 

Betreff: 

Hauptsatzung der Stadt Coswig (Anhalt) 

Mitglieder Abstimmungsergebnis 

Beratungsfolge 
S o l l Anwesend

Mitw.-
verbot Dafür Dagegen Enthaltung

 08.10.2007 Ortschaftsrat Zieko 6 5 0 5 0 0 
 
 

 09.10.2007 Hauptausschuss der Stadt 
Coswig (Anhalt) 

8 7 0 7 0 0 
 
 

 25.10.2007 Stadtrat der Stadt Coswig 
(Anhalt) 

21 18 0 18 0 0 
 
 

 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Der Stadtrat beschließt die 
 

Hauptsatzung der Stadt Coswig (Anhalt) 
Trägergemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Coswig (Anhalt). 
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Beschlussbegründung 
 
Mit Gebietsänderungsvertrag vom 24.09.2007 zwischen der Gemeinde Wörpen und der 
Stadt Coswig (Anhalt) erhält die Stadt eine weitere Ortschaft mit Ortschaftsverfassung. 
Dieser Tatsache ist in der Hauptsatzung Rechnung zu tragen. 
Eingefügt wurde der § 3 „Amtskette“, welcher sich aus der Übergabe der Amtskette an die 
Bürgermeisterin im Mai ergab. 
Des Weiteren soll unter § 10 Abs. 6 der Bürgermeisterin die abschließende Entscheidung zur 
Nutzung des Stadtwappen durch Dritte übertragen werden. 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:   
 
 
 
Anlagen: 
 
Hauptsatzung 
 
 

 

 


